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Wiedervorlage  
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Abteilung/Amt CDU 
 Geuther, Joachim 
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1 
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Betreff:  Antrag des Stadtrates Joachim Geuther (CDU) betreffend den ambu-
lanten Handel im Stadtteil Silberhöhe 

 
 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Die Stadtverwaltung weist für den ambulanten Handel im Stadtteil Silberhöhe entsprechende 
Flächen aus. 
Im Anschluss daran wird ambulanter Handel in diesem Stadtteil ausschließlich auf den dafür 
ausgewiesenen Standorten zugelassen. Kontrollen erfolgen durch die dafür zuständigen Stel-
len der Stadtverwaltung. 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen seiner Sitzung am 23.05.2001 fasste der Rat unter Beschluss-Nr.: III/2000/01109 
einen nahezu wortgleichen Beschluss für den Stadtteil Halle-Neustadt. 
 
Im Stadtteil Silberhöhe ist die Situation auf den Straßen ähnlich wie im Stadtteil Halle-
Neustadt einzuschätzen. Einige Gegenden sind geprägt durch sog. fliegende Händler, die das 
Straßenbild sehr unattraktiv erscheinen lassen und dem stationären Handel das „Wasser ab-
graben“. 
 
Seit langem wendet sich die auf der Silberhöhe organisierte Händlerschaft gegen die „fliegen-
den Händler“. Auch der Arbeitskreis Silberhöhe hat sich im Rahmen seiner letzten Sitzung für 
eine Konzentration der ambulanten Händler auf dafür ausgewiesenen Flächen ausgesprochen. 
Dadurch soll insbesondere erreicht werden, dass u.a. der „nördliche Eingang“ zur Silberhöhe 
nicht zur „Lumpenmeile“ verkommt. 
 
gez. Joachim Geuther 
Stadtrat 


